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Das Thema Tax Compliance Management 
gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die 
Auseinandersetzung mit dem Manage-
ment der Tax Compliance beschränkt sich 
dabei nicht nur auf große Unternehmen. 
Vielmehr haben sich auch mittelständische 
und kleine Unternehmen auf den Weg ge-
macht und mit der Einführung eines Tax 
Compliance Management Systems (Tax 
CMS) begonnen oder die Einführung zu-
mindest angedacht. Die Etablierung eines 
Tax CMS hat sich dabei zu einem Schnitt-
stellenthema innerhalb von Unternehmen 
entwickelt, in welches mehrere Unterneh-
mensabteilungen (u.a. auch das Control-
ling) eingebunden werden müssen. Auch 
die Verschärfung des Steuerstrafrechts hat 
der Einführung von Tax Compliance Ma-
nagement Systemen Vortrieb gegeben (vgl. 

auch Hiller/Schuhmann, Bilanz Aktuell, 
8/2021, S. 4, auch allgemein zu diesem The-
ma). Der vorliegende Beitrag fokussiert ins-
besondere auf den umsatzsteuerlichen Be-
reich und die Frage bzgl. der Einbindung 
der Controlling-Abteilung.

Vorteile eines Tax Compliance 
Management Systems

Steuerpflichtige werden regelmäßig mit 
einer Vielzahl steuerlicher Pflichten kon-
frontiert, die von der Abgabe von Steuer-
erklärungen und -anmeldungen, über 
steuerliche Deklarationen, bis hin zur Er-
stellung von steuerrelevanten Dokumen-
tationen reichen und der fristgerechten 
Bezahlung der Steuerlast reichen (vgl. hier-
zu auch Hammerl/Hiller, NWB 2018, S. 
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Tax Compliance Management System 
im Rahmen der Umsatzsteuer
Ein Schnittstellenthema in das auch das Controlling eingebunden sein muss 
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Summary
Das Thema „Tax Compliance Manage-
ment“ gewinnt zunehmend an Bedeu-
tung. Die erhöhte Sensibilität gründet 
auf einem komplexer werdenden Steuer-
recht, sich verändernder steuerlicher Pro-
zesse und wird durch Internationalisie-
rung und neue Verwaltungsvorschriften 
befeuert. Die Entwicklung eines Tax 
Compliance Management System (Tax 
CMS) ist dabei eine interdisziplinäre Auf-
gabe, in die auch das Controlling einbezo-
gen sein muss. Der vorliegende Beitrag 
fokussiert auf die Entwicklung eines Tax 
CMS im Rahmen der Umsatzsteuer.
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3448). Da Steuerrecht häufig „Massenfall-
recht“ ist, kommt es immer wieder vor, 
dass bei der Erfüllung der steuerlichen 
Pflichten Fehler auf treten. Insbesondere 
im Zusammenhang mit der Umsatzsteuer 
bekommt die Einführung eines Tax CMS 
eine hohe Bedeutung. Auch kommt es im 
Umsatzsteuerrecht häufig zu gesetzlichen 
Änderungen, was weitere Fehleranfällig-
keit auslöst. Außerdem kann das Risiko bei 
umsatzsteuerlichen Prozessen hoch sein, 
da steuerliche Sachverhalte häufig mas-
senhaf t auf treten und bedingt durch den 
Steuersatz schnell ein hoher Steuerscha-
den entstehen kann. 

Das Auf treten von Fehlern zieht immer die 
Frage nach der Ursache des Fehlers und ggf. 
notwendiger steuerlicher Korrekturen nach 
sich. In Folge der Fehlerkorrektur muss eine 
Einordnung vorgenommen werden, ob die 
Korrektur als korrigierte Erklärung i.S.v.  
§ 153 AO, als bußgeldbefreiende Anzeige 
i.S.v. § 378 AO, bei leichtfertigem Handeln 
oder als strafbefreiende Selbstanzeige i.S.v. 
§ 371 AO, im Falle eines leichtfertigen oder 
vorsätzlichen Handelns, zu werten ist (vgl. 
auch Kamchen, NWB 2017, S. 3955; Feldgen, 
StuB 2018, S. 496). Da sich die Vorschrif ten 
insbesondere im Hinblick auf die Verjäh-
rung und die Haf tung unterscheiden, ergibt 
sich eine praktische Relevanz der Abgren-
zung (vgl. Fiehler/Dahle, IWB 2017, S. 287). 

Durch den Anwendungserlass vom 23. Mai 
2016 zu § 153 AO nimmt das BMF eine Ab-
grenzung der Anzeige- und Berichtigungs-
pflicht von einer Selbstanzeige vor (vgl. BMF 
v. 23.05.2016, IV A 3 - S 0324/15/10001, BStBl 
I 2016, S. 490). Besondere Relevanz kommt 
dabei der Tz. 2.6 zu, hier wird das innerbe-
triebliche Kontrollsystem für steuerliche 
Zwecke genannt, mit einer möglichen posi-
tiven Wertung bei der strafrechtlichen Be-
urteilung von Steuerverkürzungen (vgl. Hil-
ler/Schuhmann, Bilanz Aktuell, 8/2021, S. 4 
f.). Durch diese Teilzif fer wird dem Thema 
Tax Compliance, der Implementierung von 
compliancegerechten steuerlichen Prozes-
sen und Einführung von steuerlichen inner-
betrieblichen Kontrollsystemen eine hohe 
Bedeutung seitens der Finanzverwaltung 
beigemessen (vgl. Konken, BBK 2019, S. 182). 
Die genaue Ausgestaltung der steuerlichen 
innerbetrieblichen Kontrollsysteme und die 
Ansprüche an ein Tax CMS werden von der 
Finanzverwaltung nicht näher ausgeführt, 
was u.E. sinnvoll ist, da so auf unterneh-

mensindividuelle Besonderheiten reagiert 
werden kann (vgl. Wolfersdorf f/Hey, WPg 
2016, S. 939 f.).

Auch für die Bemessung von Schadenser-
satzansprüchen und Geldbußen ist es von 
Bedeutung, inwieweit eine Gesellschaf t „ih-
rer Pf licht, Rechtsverletzungen aus der 
Sphäre des Unternehmens zu unterbinden, 
genügt und ein ef fizientes Compliance-Ma-
nagement installiert hat, das auf die Vermei-
dung von Rechtsverstößen ausgelegt sein 
muss“ (zitiert nach BGH v. 9.5.2017, 1 StR 
265/16, NZG 2018, S. 36). 

Weitere Neuerungen ergeben sich durch 
das DAC 7-Umsetzungsgesetz, welches Än-
derungen der AO implementiert. Durch den 
dort enthaltenen Artikel 97 i.V.m. § 38 Abs. 3 
EGAO können bei Außenprüfungen auf An-
trag Beschränkungen zugesagt werden, so-
fern die Wirksamkeit eines vom Steuer-
pflichtigen eingesetzten Steuerkontrollsys-
tems in einer Außenprüfung überprüf t wur-
de und kein oder nur ein unbeachtliches 
steuerliches Risiko besteht. Insofern können 
einzelne Prüfungsbereiche aus Außenprü-
fungen ausgeschlossen werden. Diese Ände-
rung trat am 01.01.2023 zu in Kraf t und wird 
am 01.01.2030 wieder aufgehoben.

Anforderungen an ein umsatz-
steuerliches Tax CMS

Innerbetriebliches Kontrollsystem 
Die Einführung eines steuerlichen innerbe-
trieblichen Kontrollsystems ist ein auf die 
Einhaltung steuerlicher Vorschrif ten gerich-
tetes System mit definierten Kontrollschrit-
ten zur Fehlervermeidung und -aufdeckung 
sowie zur Risikominimierung (vgl. Hinweise 
der Bundessteuerberaterkammer für ein 
steuerliches innerbetriebliches Kontrollsys-
tem – Steuer-IKS, Rn. 6). Das System muss 
im täglichen Betrieb umgesetzt und gelebt 
werden. Es müssen klare Verantwortlichkei-
ten geschaf fen und benannt werden. Das 
Steuer-IKS setzt dort an, wo die wesentli-
chen Risiken des Unternehmens liegen. 
Durch die Beschreibung der Prozesse, Kont-
rollen und Überwachungsmaßnahmen ist 
das Steuer-IKS nachvollziehbar und nach-
prüfbar (vgl. Hinweise der Bundessteuerbe-
raterkammer für ein steuerliches innerbe-
triebliches Kontrollsystem – Steuer-IKS, Rn. 
24). Es empfiehlt sich, auch um die Revision 
zu unterstützen, das Steuer-IKS in seiner 
Struktur und die Kontrollergebnisse detail-

liert zu dokumentieren. Eine Verpflichtung 
hierzu besteht im Zusammenhang mit § 91 
Abs. 3 AktG für börsennotierte Aktiengesell-
schaf ten (vgl. zur Diskussion Geuenich, 
NWB 2022, S. 3142). Die Grundstruktur zur 
Implementierung eines Tax CMS betrif f t alle 
Unternehmen, unabhängig vom Geschäf ts-
modell und der Unternehmensgröße. Die 
Ausgestaltung des Tax CMS ist hingegen an 
die individuellen Gegebenheiten der Unter-
nehmen, wie Größe des Unternehmens, 
Branche, Komplexität und Standardisierbar-
keit der Geschäf tsvorfälle sowie Grad der In-
ternationalisierung anzupassen (vgl. Hin-
weise der Bundessteuerberaterkammer für 
ein steuerliches innerbetriebliches Kontroll-
system – Steuer-IKS, Rn. 30). 

Ein Tax CMS muss dabei auf Angemessenheit 
und Wirksamkeit abzielen. Die Angemessen-
heit ist gegeben, wenn die Organisations-
struktur des Unternehmens in Bezug auf die 
Aufbau- und Ablauforganisation so ausge-
staltet ist, dass steuerliche Risiken vermieden 
und deren Entstehung erkannt wird. Die 
Wirksamkeit des Tax CMS wird über prozess-
unabhängige und prozessintegrierte Kontrol-
len, die in ein laufendes Monitoring eingebet-
tet sind, gewährleistet. 

Aufbau eines umsatzsteuerlichen IKS
Bestimmung von Risiken und deren Klassifi-
zierung: Für das Aufsetzen eines vollumfängli-
chen Tax CMS benötigt es zunächst zwei Prüf-
schritte: Die Definition der umsatzsteuerlichen 
Risiken auf Basis der Geschäf tstätigkeit und die 
Bestimmung der von umsatzsteuerrelevanten 
Themen betrof fenen Fachbereiche. Im Rahmen 
des vorgenannten Prüfungsschritts muss sich 
ein gewisses Zusammenspiel ergeben, welches 
die identifizierten Risiken aus den entsprechen-
den Fachbereichen (bzw. Verantwortlichkeiten) 
erkennt und als Grundstein für den Aufbau ei-
nes Tax CMS dienen kann. 

Der nächste Schritt besteht dann in der um-
satzsteuerlichen Risikoanalyse, um die An-
gemessenheit bestimmen zu können. Je 
nach Branche und Geschäf tstätigkeit kön-
nen sich hierbei unterschiedlichste Risiken 
und daraus abzuleitende Dokumentations-
pflichten bzw. Kontrollmaßnahmen erge-
ben. Für eine ordnungsgemäße Risikoanalyse 
muss zunächst bestimmt werden, welche 
Risiken innerhalb des Unternehmens mög-
lich sind und eintreten könnten. Anschlie-
ßend kommt es zur Risikoklassifizierung, in 
welcher die Risiken nach Häufigkeit, Wahr-
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kationsnummer sowie Belegnachweisen 
bei Warenlieferungen mit (nicht zuletzt 
durch die EU Quick Fixes, Umsetzung 
durch das sog. “Jahressteuergesetz 2019“ 
mit Wirkung ab dem 01.01.2020). 

 ■ Gastronomiebetriebe müssen sich zu-
meist mit der korrekten Anwendung von 
Steuersätzen sowie den unentgeltlichen 
Wertabgaben nach § 3 Abs. 1b UStG aus-
einandersetzen. 

 ■ Für Unternehmen, welche im E-Commerce 
Bereich tätig sind, gilt es unter anderem 
die Regelungen zum OSS-Verfahren zu be-
achten (vgl. § 3 Abs. 3a i.V.m. § 18j UStG). 

 ■ Erzielt ein Unternehmen vorwiegend Um-
sätze im Rahmen der Vermietung und 
Verpachtung, ist üblicherweise eine Risi-
koanalyse bezüglich der Vorsteuerquote 
(§ 15 Abs. 4 UStG) vorzunehmen und dar-
an anknüpfende Rechtsprechung sowie 
BMF Schreiben (u.a. BMF Schreiben vom 
20.10.2022) zu beachten.

Die Übersicht in Abb. 1 gibt einen groben 
Überblick über mögliche umsatzsteuerliche 
Themen auf Basis ausgewählter Branchen.

Unabhängig von der Branche zeigt sich bei 
vorgenannten Beispielen, dass es bei der Ri-
sikoanalyse auf Basis der Haupttätigkeit da-
rauf ankommt, Personen mit direktem Be-
zug zu den Eingangs- sowie Ausgangsrech-
nungen einzubinden. Beim produzierenden 
Gewerbe sind dies bspw. Einkauf, Control-
ling, Vertrieb (Innen- und Außendienst), 
Zollabteilung sowie Logistik. Werden Trans-
aktionen unter anderem auf Basis von beste-
henden Rahmenvereinbarungen und Verträ-
gen (zusätzlich zum Auf trag) durchgeführt, 
ist die Involvierung der Rechtsabteilung un-
abdingbar, da die vertragliche Gestaltung 
zwingend unter Berücksichtigung umsatz-
steuerlicher Vorgaben durchgeführt werden 
sollte. Im Detail muss sich im Rahmen des-
sen auch damit beschäf tigt werden, wie ge-
nerell Einkaufsprozesse (P2P) und Auf trags-
abwicklungen (O2C) im Unternehmen ver-
ankert sind. Darunter fällt bspw. die Kom-
munikation von Rechnungspflichtangaben 
nach § 14 Abs. 4 UStG, der Umgang mit digi-
talen Belegen, Verantwortlichkeiten bei der 
Anlage von Stammdaten, Zuweisung von 
Umsatzerlösen in der Bilanz/GuV oder auch 
die systemgesteuerte Anlage von Rechnun-
gen (und ggfs. der entsprechenden Steuer-
findung). Da hier vorwiegend die Finanz-
buchhaltung, die Controlling-Abteilung und 
die IT-Abteilung in der Verantwortung ste-

hen, sind diese zwingend im Zuge der Risi-
koanalyse mit einzubinden.

Umsatzsteuerliche Sonderthemen: Im Rah-
men der umsatzsteuerlichen Beurteilung ist 
dabei nicht nur die unternehmerische 
Haupttätigkeit zu würdigen, sondern auch 
(laufende) Sonderthemen wie die Gestel-
lung von Mahlzeiten, Betriebskindergärten, 
Dienstwagenüberlassung, Kostenübernah-
me bei Umzügen, Geschenke, Incentives 
usw. Die aufgezählten Sachverhalte erfor-
dern unter anderem eine Beurteilung hin-
sichtlich des Vorsteuerabzugs aus den Ein-
gangsleistungen. Zudem muss beurteilt 
werden, wie die Umsatzbesteuerung bei  
unentgeltlicher Wertabgabe ggü. den Mit-
arbeitern bzw. Geschäf tsfreunden oder 
Kunden zu erfolgen hat. Für derartige um-
satzsteuerliche Sonderthemen sind interne 
Prozesse mit weiteren Fachbereichen wie 
Personalabteilung, Reisemanagement, Mar-
keting, Veranstaltungsmanagement oder 
Messen zu definieren und aufzusetzen. In 
der Praxis häufig anzutref fen, ist die IT-seitige 
Umsetzung derartiger Themen, welche spe-
ziell bei größeren Unternehmen zuneh-
mend zur Anwendung kommt. Mit Hilfe von 
Sof twaretools können Sonderfälle nachvoll-
zogen, steuerlich dokumentiert und auch 
buchhalterisch korrekt abgebildet werden 
(bspw. Korrektur der Vorsteuer bei Geschen-
ken durch automatisierte Schnittstelle zum 
Rechnungswesen).

Neben der Würdigung von (umsatz-)steuer-
lichen Fragestellungen zielt ein Tax CMS 
auch darauf ab, die Sensibilität für mögli-
cherweise steuerrelevante Themen in einem 
Unternehmen zu erhöhen. Die Erhöhung 
dieser Sensibilität führt wiederum zur Redu-
zierung von steuerlichen Risiken. Mögliche 
Maßnahmen können beispielsweise die Ein-
führung eines Schulungskonzepts im Unter-
nehmen, die Aktualisierung von (Steuer-)
Richtlinien oder die Kommunikation von 
Neuregelungen und Gesetzesänderungen 
sein. Die unternehmensinterne Kommuni-
kation von Neuregelungen hat demnach ei-
nen nachhaltigen Einfluss auf die steuerli-
che Compliance. In Abb. 2 werden über-
blicksartig verschiede Gesetzänderungen, 
deren Inhalte und die möglichen betrof fe-
nen Fachabteilungen innerhalb eines Unter-
nehmens dargestellt. 

Neuregelungen und Rechtsänderungen 
müssen demnach eine Identifizierung im 

scheinlichkeitseintritt und möglichem Scha-
denspotential klassifiziert werden. In Ab-
hängigkeit der Risikoeinschätzung benötigt 
es in der Folge im Unternehmen entspre-
chende Maßnahmen zur Beseitigung des Ri-
sikos im unternehmerischen Alltag, so dass 
die Wirksamkeit des Tax CMS auch nach-
weislich gelebt werden kann.

Compliance-Tätigkeiten im Unternehmen: 
Da nahezu alle relevanten Geschäf tstätig-
keiten eines Unternehmens umsatzsteuer-
relevant sind, sollte nach Bestimmung und 
Klassifizierung von umsatzsteuerlichen Risi-
ken die Abstimmung mit den für Finanzen 
hauptverantwortlichen Personen stattfin-
den. Neben dem Geschäf tsführer und dem 
Leiter Finanzen kann dies die unterneh-
menseigene Steuerabteilung sowie die Fi-
nanzbuchhaltung sein. Inhaltlich sollte zu-
nächst die Compliance-Abwicklung mit den 
vorgenannten Verantwortlichkeiten analy-
siert werden. Darunter kann die Abgabe von 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen, Umsatz-
steuer-Jahreserklärungen, Zusammenfas-
senden Meldungen, Fristenüberwachung, 
Rechtsbehelfen, Bearbeitung von Betriebs-
prüfungsanfragen usw. verstanden werden. 
Ein wichtiger Baustein zur Reduzierung von 
Umsatzsteuerrisiken ist das Vier-Augen-
Prinzip, durch welches sichergestellt wird, 
dass Erklärungen gegenüber Behörden nicht 
ohne vorherigen Review übermittelt wer-
den. Wird dies im Rahmen des Tax CMS im-
plementiert, benötigt es hierfür eine ent-
sprechende Dokumentation, welche den ge-
lebten Prozess regelt, widerspiegelt und 
ggü. einer Finanzbehörde kommuniziert 
werden kann. Vorgenannte Prüfungen hin-
sichtlich der Compliance-Tätigkeiten im Un-
ternehmen können insoweit herausfordernd 
sein, da sich Schnittstellen zu externen Steu-
erberatern ergeben können, welche ggfs. für 
diverse Deklarationspf lichten im In- und 
Ausland verantwortlich sind.

Unternehmerische Haupttätigkeit: Wurde 
die Compliance aus Tax CMS Sicht beleuch-
tet und die verantwortlichen Personen in-
volviert, hat eine Konzentration auf die un-
ternehmerische Haupttätigkeit zu erfolgen. 
Nachfolgende branchenspezifische Risiken 
geben einen kurzen Einblick über mögliche 
umsatzsteuerliche Risiken im Rahmen der 
Analyse und Klassifizierung: 

 ■ Grenzüberschreitende Transaktionen 
bringen grundsätzlich umsatzsteuerliche 
Prüfungen bei der Umsatzsteuer Identifi-
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Unternehmen nach sich ziehen, um entsprechende Fach-
bereiche frühzeitig einzubinden und Prozesse zur Sicher-
stellung der korrekten Rechtsanwendung aufzusetzen 
(zu aktuellen Entwicklungen auch Geuenich, NWB 2022, 
S. 3142).

Einbindung der Controlling-Abteilung: Zur Identifizierung 
etwaiger steuerlicher Risiken auf Basis der Geschäf tstätig-
keit, ist es unerlässlich, Mitarbeiter einzubinden, die Cont-
rolling-seitige Tätigkeiten im Unternehmen verantworten. 
Dies bezieht sich zum einen auf Kontrollen hinsichtlich der 
laufenden Compliance (bspw. Abgleich der Umsätze auf 
Basis der Umsatzsteuer-Voranmeldung mit den Umsatzer-
lösen aus der Gewinn- und Verlustrechnung) sowie um-
satzsteuerliche Dauersachverhalte und Einzelfallprüfun-

gen, da diese zumeist erst nach Prüfung und Freigabe 
durch die Controlling-Abteilung durchgeführt werden. In 
der Praxis spiegelt sich dies unter anderem bei folgenden 
Konstellationen wider:

 ■ Konzernverrechnungen: hier geht es insbesondere um 
die Abbildung umsatzsteuerlicher Leistungen im Kon-
zern, Bestimmung von Mindest-Bemessungsgrundla-
gen bei Ausgangsumsätzen

 ■ Anlagenbuchhaltung: z. B. Identifizierung von § 15a-
Sachverhalten

 ■ Produktpreisfindung und Zuweisung von Kostenstellen: 
z. B. Prüfung des Vorsteuerabzugs aus Allgemeinkosten

Die vorgenannte Anwendungsfälle zeigen auf, dass es 
unabdingbar ist, wesentliche umsatzsteuerrelevante 
Sachverhalte mit der Controlling-Abteilung zu identifi-

Immobilien Finanzwesen E-Commerce Bau

 Ermittlung 
Vorsteuerquote             
§ 15 Abs. 4 UStG

 Prüfung Option nach     
§ 9 UStG

 Qualifizierung 
Einheitlichkeit (u.a. 
Factoring)

 Qualifizierung Leistungen 
(elektronisch / 
Fernverkäufe)

 Deklaration (u.a. OSS-
Verfahren)

 Reihengeschäftsfiktion   
§ 3 Abs. 6b UStG

 Prüfung Verträge
 Prüfung 

Dauerschuldverhältnisse
 Ermittlung 

Vorsteuerquote § 15 
Abs. 4 UStG

 Prüfung Option nach     
§ 9 UStG

 Anzahlungen/Schluss-
rechnungen

 Minderung BMG nach        
§ 17 UStG

 Identifizierung von 
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§ 13 Abs. 1 Nr. 1 lit. a S. 2 
UStG

Automobil Gastronomie Handel Produkthersteller

 Rücklieferung/Rückgängig-
machung einer Lieferung

 Gewährleistungen / 
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 Einheitliche Leistungen 

(u.a. Catering)
 Unentgeltliche 

Wertabgaben

 Rechnungsstellung
 Kassensysteme
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Lieferungen / 
Belegnachweise

 Importvorgänge
 Mindest-BMG bei            

IC-Umsätzen

Abb. 1: Branchenspezifische umsatzsteuerliche Risiken (eigene Darstellung)

Rechtsänderung Inhalt Fachbereiche
BMF Schreiben vom 27.09.2021
§ 4 Nr. 3 lit. a Doppelbuchstabe 
aa UStG

Steuerbefreiung 
grenzüberschreitender 

Beförderungen aus und in das 
Drittland; mit Wirkung zum 

01.01.2022

Einkauf, Finanzbuchhaltung, 
Rechtsabteilung, Zollabteilung

BMF Schreiben vom 11.05.2021
§ 4 Nr. 10 lit. a UStG

Garantiezusage eines KfZ
Händlers; mit Wirkung zum 

01.01.2022

Vertrieb, Controlling, 
Verkaufsabteilung, 
Rechtsabteilung

BMF Schreiben vom 25.10.2022
§ 12 Abs. 2 i.V.m. § 28 Abs. 5 
UStG

7 % Umsatzsteuer für Gas und 
Fernwärme, mit Wirkung zum 
01.10.2022 bis 31.03.2024 

Einkauf, Finanzbuchhaltung, 
Bauabteilung

Abb. 2: Aktuelle Rechtsänderungen mit Auswirkung auf TAX CMS (eigene Darstellung)
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zieren und mögliche Kontrollen hieraus ab-
zuleiten. Die Controlling-Abteilung ist damit 
ein wichtiger Partner beim Aufbau eines 
umsatzsteuerlichen IKS.

Dokumentation und Maßnahmen im 
Rahmen eines IKS
Die Dokumentation und die aufzusetzen-
den Maßnahmen hängen von der Risikoklas-
sifizierung und den bereits gelebten Prozes-
sen im Unternehmen ab. Im Rahmen der 
oben aufgeführten Compliance Tätigkeiten 
empfiehlt es sich, eine Verfahrensdokumen-
tation, in welcher Vier-Augen-Prüfungen 
und Vertretungsregelungen im Finanzbe-
reich erfasst werden, aufzusetzen. Auch sind 
diverse Verprobungen im Rahmen der De-
klarationen anzudenken, wie bspw. der Ab-
gleich von Erlöskonten in der GuV mit den 
Umsatzkennzahlen in der Jahreserklärung. 
Insoweit müssten auch entsprechende 
Schnittstellen und Maßnahmen mit den Fi-
nanzbereichen (Rechnungswesen, Bilanzie-
rung und Controlling) aufgebaut werden, 
welche sich in Form von turnusmäßigen Ab-
stimmungen sowie Mitwirkungspflichten 
(u.a. zur Verfügungstellung Daten Umsatz-
erlöse) wiederfinden.

Die unternehmerische Haupttätigkeit kann 
in Abhängigkeit der Risikoklassifizierung und 
transaktionsbezogenen Diversifikation un-
terschiedlichste Maßnahmen zur Implemen-
tierung hervorbringen. Werden umsatzsteu-
erliche Reihengeschäf te im Unternehmen 
durchgeführt, ist eine sogenannte Reihenge-
schäf tsrichtlinie anzudenken, welche dem 
Einkauf und/oder dem Vertrieb vorgelegt 
wird. In dieser sind der abzubildende Sach-
verhalt, Angaben zur Rechnungsstellung  
sowie Vorgaben zu Incoterms zu erfassen.  
Etwaige zollrechtliche Besonderheiten können 
im Rahmen dessen ebenfalls miteinbezogen 
werden. Auf Grund der rechnungs- und bu-
chungsrelevanten Ausführungen kann dies 
auch der Finanzbuchhaltung sowie der Con-
trolling-Abteilung vorgelegt werden, welche 
in einem letzten Schritt ein möglicherweise 
falsch abgewickeltes Reihengeschäf t identi-
fizieren und auch präventiv für zukünf tige 
Transaktionen kommunizieren können. 

Mit den grenzüberschreitenden Transaktio-
nen gehen auch umsatzsteuerliche Risiken 
hinsichtlich Buch- und Belegnachweisen ein-
her. Diese können mit Hilfe von dokumen-
tierten Stichproben zur Sicherstellung eines 
Tax CMS reduziert werden. Speziell bei der 

Prüfung von Umsatzsteuer-ID Nummern 
gibt es mittlerweile IT-seitige Lösungen, wel-
che an das ERP-System angebunden werden 
können und automatisiert eine Prüfung 
beim Bundeszentralamt für Steuern erlau-
ben (sog. qualifizierte Bestätigungsabfrage). 

Im Rahmen von Rechnungseingangsprozes-
sen (P2P) ist eine Verfahrensdokumentation 
zu erstellen, welche unter anderem die 
Rechnungspflichtangaben, den Umgang mit 
digitalen Belegen und das Archivieren von 
Papierbelegen regelt. Rechtsänderungen 
und Neuregelungen, die Auswirkungen auf 
diverse Fachbereiche im Unternehmen ha-
ben können, sollten in Form von aufgebau-
ten Schnittstellen zur Steuerabteilung/Fi-
nanzbuchhaltung kommuniziert werden. 
Möglich ist hier das Abhalten von monatli-
chen oder quartalsweise durchgeführten 
Abstimmungsterminen (Jour Fixe), in wel-
chen die neuesten Rechts- aber auch Unter-
nehmensentwicklungen kommuniziert wer-
den können. Entsprechende Abstimmungs-
termine sind zu dokumentieren. Auch jähr-
lich interne bzw. durch externe Berater 
durchgeführte Umsatzsteuerschulungen 
sind Maßnahmen, welche sich in der Praxis 
bei vielen Unternehmen bewährt haben. 

Ausblick und Fazit 

Durch den Anwendungserlass vom 23. Mai 
2016 hat die Finanzverwaltung die grundsätz-
liche Bedeutung der Einführung eines inner-
betrieblichen Kontrollsystems dargelegt. Ein 
Tax CMS hängt in der Praxis stark davon ab, in 
welcher Art und Umfang Transaktionen im 
Unternehmen anfallen und wie diese durch 
diverse Fachbereiche bearbeitet und beein-
f lusst werden. Die Angemessenheit muss 
durch Risikoanalysen und über Abstimmun-
gen mit diversen Fachbereichen definiert wer-
den. Schnittstellen zwischen dem Finanzbe-
reich und operativen Fachbereichen mit Be-
zug zu Ein- sowie Ausgangsumsätzen sind 
entsprechend aufzubauen, sowie Kontrollen 
zu implementieren, welche die umsatzsteuer-
lich identifizierten Risiken abdecken. Als letz-
ter Schritt muss sichergestellt werden, dass 
die implementierten Maßnahmen auch ge-
lebt werden und sowohl die laufende Rechts-
entwicklung als auch die Unternehmenstätig-
keit aus Tax CMS Sicht aufeinander abge-
stimmt sind und überwacht werden können.

Die genannten Beispiele zeigen, welche Viel-
falt an Maßnahmen und Kontrollen im Rah-

men eine wirksamen Tax CMS durchgeführt 
werden können. Die Herausforderung be-
steht demnach nicht nur in der Identifizie-
rung von steuerlichen Risiken und Verant-
wortlichkeiten, sondern auch in der Umset-
zung geeigneter und zielführender Kontrol-
len, welche in laufenden Maßnahmen 
widergespiegelt werden. Die Maßnahmen 
müssen klar definiert und strukturiert sein, 
so dass das identifizierte Umsatzsteuerrisi-
ko ef fizient abgedeckt werden kann und un-
nötiger Umsetzungsmehraufwand oder 
praktisch nicht durchführbare Kontrollen 
zwingend vermieden werden.

Erfahrungsgemäß ist demnach eine frühzei-
tige Einbindung und die of fene Kommuni-
kation zu anderen Fachbereichen und Unter-
nehmensteilen maßgeblich, da Kontrollen 
und Maßnahmen wie bspw. wiederkehrende 
Stichproben das Tagesgeschäf t beeinträch-
tigen und auch gewisse Kapazitäten binden 
können. Rein steuerliche Vorgaben und Um-
setzungsvorschläge müssen demnach eng 
abgestimmt und auf generelle Durchführ-
barkeit geprüf t werden, bevor diese als 
SOLL-Prozess kommuniziert werden. An-
dernfalls kann dies zu erheblichem Mehr-
aufwand in Form von endlosen Abstimmun-
gen und abweichenden Lösungsansätzen 
bzw. -vorschlägen auf Fachbereichsebene 
führen. Betriebsprüfungen werden sich aus 
unserer Sicht zukünf tig vermehrt mit beste-
henden Dokumentationen auseinanderset-
zen und die definierten Prozesse auf Umset-
zung prüfen, um mögliche Mehrergebnisse 
auf Basis der dargestellten Risiken und Pro-
zesse abzuleiten. ⬛
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